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1. Einleitung 

Die wiederkehrenden und in den vergangenen Monaten vermehrt aufgetretenen Streiks in Betrie-
ben des öffentlichen Personennahverkehrs, des Schienenfernverkehrs sowie des Luftverkehrs 
zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht nur die Parteien des Tarifstreits treffen, sondern Aus-
wirkungen auf eine Vielzahl unbeteiligter Dritter haben. Dies gilt auch für andere Bereiche der 
öffentlichen Dienstleistungserbringung.1 Derartige Streiks treffen in der Bevölkerung zum Teil auf 
Unverständnis und sorgen in regelmäßigen Wellen für öffentliche Empörung. Genauso regelmä-
ßig befeuern sie die politische Diskussion über gesetzgeberische Maßnahmen zur Einschränkung 
des Streikrechts in Betrieben der öffentlichen Daseinsvorsorge oder der sogenannten „kritischen 
Infrastruktur“.2  

 

2. Grundrecht der Tarifautonomie 

Art. 9 Abs. 3 des Grundgesetzes (GG) gewährleistet für jedermann und für alle Berufe das Recht, 
zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden. 
Die Koalitionsfreiheit ist nach dem Wortlaut des Art. 9 Abs. 3 GG zunächst ein Individualgrund-
recht. Geschützt ist aber nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) auch 
die kollektive Koalitionsfreiheit, also der Bestand der Koalition, ihre organisatorische Ausgestal-
tung und ihre koalitionsspezifische Betätigung.3 Der Schutz umfasst damit insbesondere die Ta-
rifautonomie, die im Zentrum der den Koalitionen eingeräumten Möglichkeiten zur Verfolgung 
ihrer Zwecke steht.4 Dazu gehören auch auf den Abschluss von Tarifverträgen gerichtete Arbeits-
kampfmaßnahmen.5 Nach der Rechtsprechung ist dabei den Koalitionen grundsätzlich die Wahl 
der Kampfmittel überlassen.6, Das Streikrecht ist darüber hinaus auch durch die Versammlungs- 

 

1 Stegmüller, Martin: Einschränkungen des Streikrechts in Betrieben der Daseinsfürsorge, NZA 2015, S. 723. 

2 Vgl. z.B. Preker, Alexander: Wie das Streikrecht eingeschränkt werden könnte, abrufbar im Internetauftritt des 
Spiegel: https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/streiks-bei-bahn-und-co-wie-das-recht-zum-arbeits-
kampf-eingeschraenkt-werden-koennte-a-2553670a-2f04-4b69-a27c-8f096a8a5979; Suliak, Hasso: CDU für Ein-
schränkung des Streikrechts, abrufbar im Internetauftritt der LTO unter: https://www.lto.de/recht/hintergru-
ende/h/bahnstreik-streikrecht-kritische-infrastruktur-connemann-schlichtung-gdl-bmas/.  

3 BVerfG, Beschluss vom 26. Juni 1991, Az.: 1 BvR 779/85; Linsenmeier in: Erfurter Kommentar zum Arbeits-
recht, 24. Auflage 2024, Art. 9 GG Rn. 39 mit weiteren Nachweisen. 

4  BAG, Beschluss vom 27. Januar 2010, Az.: 4 AZR 549/08, Rn. 78 (zitiert nach juris) mit weiteren Nachweisen. 

5 Vgl. BVerfG, Urteil vom 11. Juli 2017, Az.: 1 BvR 1571/15, Leitsatz 1, Satz 1 und Rn. 131; grundsätzlich: BVerfG, 
Beschluss vom 2. März 1993, Az.: 1 BvR 121 3/85 - NJW 1993, S. 1379 f.  

6 Bayreuther, Frank: „Generalstreik“ im öffentlichen Verkehrssektor, NZA 2023, S. 411 (411) mit Nachweisen aus 
der Rechtsprechung des BVerfG und des Bundesarbeitsgerichts (BAG). 

https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/streiks-bei-bahn-und-co-wie-das-recht-zum-arbeitskampf-eingeschraenkt-werden-koennte-a-2553670a-2f04-4b69-a27c-8f096a8a5979
https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/streiks-bei-bahn-und-co-wie-das-recht-zum-arbeitskampf-eingeschraenkt-werden-koennte-a-2553670a-2f04-4b69-a27c-8f096a8a5979
https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/bahnstreik-streikrecht-kritische-infrastruktur-connemann-schlichtung-gdl-bmas/
https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/bahnstreik-streikrecht-kritische-infrastruktur-connemann-schlichtung-gdl-bmas/
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und Vereinigungsfreiheit des Art. 11 Abs. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention 
(EMRK) geschützt.7 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts bedarf das Grundrecht der Koalitions-
freiheit gerade wegen seiner „Eigenart“, dass es die „Beziehung zwischen Trägern widerstreiten-
der Interessen zum Gegenstand“ hat, wobei deren kampfweiser Austrag mit „beträchtlichen Aus-
wirkungen auf den Gegner und die Allgemeinheit“ verbunden ist, der Ausgestaltung durch die 
Rechtsordnung.8 Mit den Regelungen über das Tarifrecht, insbesondere dem Tarifvertragsgesetz, 
ordnet der Gesetzgeber diesen regelungsbedürftigen Lebensbereich.9  

Im Tarifvertragsgesetz nicht geregelt ist jedoch das Arbeitskampfrecht. Die maßgebenden Grund-
sätze des Arbeitskampfs sind vielmehr auf der Grundlage verfassungsrechtlicher Wertungen 
durch gesetzesvertretendes Richterrecht unmittelbar aus dem Grundrecht der Koalitionsfreiheit 
entwickelt worden.10 Das Arbeitskampfrecht wird deshalb zuweilen als „geronnenes Verfassungs-
recht“11 bezeichnet. 

 

3. Grenzen des Arbeitskampfrechts 

Überwiegend wird vertreten, dass die durch Art. 9 Abs. 3 GG schrankenlos gewährleistete Koali-
tionsfreiheit nur durch kollidierendes Verfassungsrecht einschränkbar ist (verfassungsimmanente 
Schranke).12 Andererseits gilt es vielen als „unbestritten […], dass das Streikrecht zum Schutz 
des Kampfgegners, nicht am Streik beteiligter Dritter sowie der Allgemeinheit sachgerechter Be-
schränkungen bed[ürfe].“13 

 

 

7 Vgl. dazu Jacobs, Mattias; Schmidt, Laura: Anforderungen an Einschränkungen des Streikrechts, EuZA 2016, 
S. 82 mit Nachweisen aus der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR). 

8 BVerfG, Beschluss vom 2. März 1993, Az.: 1 BvR 1213/85. 

9 Ipsen, Jörn: Staatsrecht II, 24. Auflage 2021, Rn. 709. 

10 Kritisch hierzu Höfling, Wolfram; Engels, Andreas: Der „Bahnstreik” - oder: Offenbarungseid des Arbeitskampf-
richterrechts?, NJW 2007, S. 3103. 

11 Stoffels, Markus: Verfassungsrechtliche Mindestanforderungen an ein paritätsgerechtes Arbeitskampfrecht, 
ZfA 2022, S. 201 (203). 

12 Jarass in: Jarass/Pieroth, Kommentar zum Grundgesetz, 18. Auflage 2024, Art. 9 GG Rn. 53. 

13 Fischinger, Philipp: Zur Begrenzung des Streikrechts durch den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, RdA 2007, 
S. 99 (99) mit weiteren Nachweisen aus dem Schrifttum. 
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3.1. Grundsätze des Arbeitskampfs und Verhältnismäßigkeitsprinzip 

Zu den vom Bundesarbeitsgericht anerkannten Kriterien für die Rechtmäßigkeit einer Arbeits-
kampfmaßnahme gehören das Übermaßverbot14 und das Prinzip der Verhandlungs- bzw. Kampf-
parität zwischen den Tarifpartnern15 sowie das sogenannte „Ultima-ratio-Prinzip“, wonach Ar-
beitskampfmaßnahmen erst nach Ausschöpfung aller Verständigungsmöglichkeiten ergriffen wer-
den dürfen.16 

Bei den genannten Arbeitskampfprinzipien handelt es sich im Wesentlichen um spezielle Aus-
prägungen des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit, der nach Rechtsprechung und Schrifttum 
zentraler Maßstab für die Beurteilung der Rechtmäßigkeit von Maßnahmen des Arbeitskampfs 
ist.17 Das gilt insbesondere auch für drittbelastende Streikmaßnahmen in der Daseinsvorsorge.18 

„Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit eignet sich [nach der Rechtsprechung des Bundesar-
beitsgerichts] als Maßstab für die rechtliche Beurteilung von Arbeitskampfmaßnahmen deshalb, 
weil durch die Ausübung der verfassungsrechtlich gewährleisteten Betätigungsfreiheit regelmä-
ßig in ebenfalls verfassungsrechtlich geschützte Rechtspositionen des unmittelbaren Kampfgeg-
ners oder von Dritten eingegriffen wird. Es bedarf daher einer Abwägung kollidierender Rechts-
positionen. Das Abwägungspostulat der Verhältnismäßigkeit erfordert stets eine Würdigung, ob 
ein Kampfmittel zur Erreichung eines rechtmäßigen Kampfziels geeignet und erforderlich und 
bezogen auf das Kampfziel angemessen (proportional bzw. verhältnismäßig im engeren Sinn) ein-
gesetzt worden ist. […] Dabei kommt den einen Arbeitskampf führenden Koalitionen eine Ein-
schätzungsprärogative zu.“19 Anknüpfungspunkt der Verhältnismäßigkeitsprüfung ist stets der 
begehrte Tarifvertrag.20 

Das Bundesverfassungsgericht betont allerdings in einer Entscheidung aus dem Jahre 1991, in der 
es die vom Bundesarbeitsgericht entwickelten Grundsätze für das Arbeitskampfrecht bestätigt, im 
Hinblick auf die Grenzen der Koalitionsfreiheit, dass bei Beachtung des Grundsatzes der Verhält-
nismäßigkeit eine Einschränkung des Arbeitskampfes durch Grundrechte Dritter und andere Gü-
ter von Verfassungsrang gerechtfertigt sein könne.21 Auch das Bundesarbeitsgericht fordert für die 

 

14 Vgl. z.B. BAG, Urteil vom 11. August 1992, Az.: 1 AZR 103/92, Leitsatz 2. 

15 Vgl. BAG, Urteil vom 10. September 1985, Az.: 1 AZR 262/84; BAG, Urteil vom 10. Juni 1980, Az.: 1 AZR 
186/79, Leitsatz; BAG - Großer Senat, Beschluss vom 28. Januar 1955, Az.: GS 1/54. 

16 BAG - Großer Senat, Beschluss vom 28. Januar 1955, Az.: GS 1/54. 

17 So bereits BAG - Großer Senat, Beschluss vom 21. April 1971, Az.: GS 1/68, Leitsatz 1, Rn. 64 (zitiert nach juris); 
vgl. auch Stoffels, Markus: Verfassungsrechtliche Mindestanforderungen an ein paritätsgerechtes Arbeitskampf-
recht, ZfA 2022, S. 201 (208 ff.) mit weiteren Nachweisen. 

18 Vgl. Green, Jan-Niklas, Arbeitskämpfe zu Lasten der Allgemeinheit, Baden-Baden 2017, S. 97 ff. 

19 BAG, Urteil vom 19. Juni 2007, Az: 1 AZR 396/06, Rn. 25 f. (zitiert nach juris). 

20 Fischinger, Philipp S.: Zur Begrenzung des Streikrechts durch den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, RdA 
2007, S. 99 ff. (102 f.). 

21 BVerfG, Beschluss vom 26. Juni 1991, Az.: 1 BvR 779/85, Leitsatz 3, Rn. 45 (zitiert nach juris). 
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Verhältnismäßigkeit einer Arbeitskampfmaßnahme im engeren Sinn die „Berücksichtigung der 
Rechtspositionen der von der Kampfmaßnahme unmittelbar oder mittelbar Betroffenen“22. 

 

3.2. Gemeinwohlvorbehalt und Grundrechte Dritter 

Als ungeschriebene Schranke für den Einsatz von Arbeitskampfmitteln im Tarifstreit wird im 
Schrifttum zuweilen eine Gemeinwohlbindung der Tarifpartner angenommen.23 Es überwiegt je-
doch wohl die Ansicht, dass sich der Begriff schon wegen seines unbestimmten und auslegungs-
bedürftigen Inhalts nicht als Kriterium für die Rechtmäßigkeit eines Arbeitskampfes eigne.24  

Das Bundesarbeitsgericht hat das Gemeinwohl als Gesichtspunkt im Rahmen der Verhältnismä-
ßigkeitsprüfung herangezogen.25 Jedoch dürften sich Arbeitskampfmaßnahmen unter dem Ge-
sichtspunkt des Gemeinwohls nur in wenigen Bereichen der Daseinsvorsorge als rechtswidrig 
erweisen können. „In Streikmaßnahmen im Verkehrssektor eine Gemeinwohlschädlichkeit zu 
erkennen, die zur Rechtswidrigkeit des Arbeitskampfes führt, erscheint nicht gerechtfertigt, „da 
die [   ] Auswirkungen der Kampfmaßnahmen, insbesondere auf Kunden der von Streikmaßnah-
men betroffenen Unternehmen, für eine in sich vernetzte Wirtschaft geradezu arbeitskampfty-
pisch sind.“26 Anders als die meisten anderen Grundrechte sei das Arbeitskampfrecht „ein Frei-
heitsrecht, das gerade zum Eingriff in die Freiheitssphäre anderer berechtigt.“27 So wurden auch 
die jüngsten wiederholten Streiks der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) im Eilver-
fahren vom Hessischen Landesarbeitsgericht (LAG) - ausdrücklich auch unter dem Gesichtspunkt 
der Verhältnismäßigkeit - stets gebilligt, zuletzt am 12. März 2024.28 Auch nach der Rechtspre-
chung des Sächsischen LAG sind Lokführerstreiks nicht schon wegen ihrer erheblichen 

 

22 BAG, Urteil vom 19. Juni 2007, Az: 1 AZR 396/06, Rn. 28 (zitiert nach juris). 

23 Vgl. Seiwerth, Stephan: Die Gemeinwohlbindung der Koalitionen und des Tarifvertrags, RdA 2017, S. 373 (373); 
Thüsing, Gregor; Musiol Philip: Gemeinwohlbindung des Streiks - Arbeitsrechtliche Notdienstpflichten aus 
dem Blickwinkel von Verfassungs-, Europa- und Regulierungsrecht, DB 2024, S. 52. 

24 Green, Jan-Niklas: Arbeitskämpfe zu Lasten der Allgemeinheit, Baden-Baden 2017, S. 77 ff., S. 88 f., so im Er-
gebnis auch Hensche, Detlef: Streik in Sonderbereichen, in: Däubler, Wolfgang (Hrsg.), Arbeitskampfrecht-
Handbuch für die Rechtspraxis, 4. Auflage 2018, § 18, Rn. 5. 

25 BAG - Großer Senat, Beschluss vom 21. April 1971, Az.: GS 1/68, Rn. 68 (zitiert nach juris). 

26 Ricken in: Münchener Handbuch zum Arbeitsrecht, 5. Auflage 2022, § 272, Rn. 85; vgl. auch Hensche, Detlef: 
Streik in Sonderbereichen, in: Däubler, Wolfgang (Hrsg.), Arbeitskampfrecht-Handbuch für die Rechtspraxis, 
4. Auflage 2018, § 18, Rn. 7. 

27 Greiner, Stefan: Alternativen zum Streik in der Daseinsvorsorge? - Plädoyer für eine partnerschaftliche Lösung, 
ZfA 2016, S. 451 (455) mit Nachweis aus der Rechtsprechung des BVerfG. 

28 Hessisches LAG, Urteil vom 12. März 2024, Az.: GLa 229/24, vgl. Pressemitteilung 04/2024 des Hess. LAG vom 
12. März 2024, abrufbar im Internetauftritt des Hessischen LAG:  
https://arbeitsgerichtsbarkeit.hessen.de/presse/eilantrag-der-bahn-auf-untersagung-des-gdl-streiks-zurueckge-
wiesen. 

https://arbeitsgerichtsbarkeit.hessen.de/presse/eilantrag-der-bahn-auf-untersagung-des-gdl-streiks-zurueckgewiesen
https://arbeitsgerichtsbarkeit.hessen.de/presse/eilantrag-der-bahn-auf-untersagung-des-gdl-streiks-zurueckgewiesen
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Auswirkungen auf Dritte unverhältnismäßig und daher unzulässig, solange eine Mindestversor-
gung sichergestellt ist.29 

Demgegenüber kann „die in Art. 9 Abs. 3 GG garantierte Koalitionsfreiheit […], obwohl sie ohne 
Gesetzesvorbehalt gewährleistet ist, […] zum Schutz von Gemeinwohlbelangen eingeschränkt 
werden, denen gleichermaßen verfassungsrechtlicher Rang gebührt.“30 So kann es in einigen Be-
reichen lebenswichtiger Dienste der Daseinsvorsorge, in denen Arbeitskämpfe zur Gefährdung 
höchstpersönlicher Grundrechte Dritter (insbesondere Leben und Gesundheit) führen können, 
der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit - abhängig von Dauer und Intensität einer Arbeitskampf-
maßnahme - gebieten, dass eine Grundversorgung der Bevölkerung auch während des Arbeits-
kampfes durch Einrichtung von Notdiensten sichergestellt wird.31 Dies gilt nach der arbeitsge-
richtlichen Judikatur jedenfalls in Betrieben der Gesundheitsfürsorge.32 Einigen sich die Tarif-
partner im Rahmen eines Arbeitskampfes nicht auf den Abschluss einer erforderlichen Not-
dienstvereinbarung, kann der Notdienst durch die Arbeitsgerichte im Verfahren der einstweiligen 
Verfügung geregelt werden. Einer Untersagung des Arbeitskampfes unter Auflagen bedarf es hin-
gegen nach der Rechtsprechung nicht.33 Zum Schutz von Gemeinwohlbelangen kann unter dem 
Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit auch die Verpflichtung zur Vorankündigung eines Streiks 
geboten sein.34  

 

3.3. Praktische Konkordanz 

Diese Beispiele aus der arbeitsrechtlichen Rechtsprechung zeigen, dass in jedem Einzelfall zu 
prüfen ist, ob durch eine konkret ergriffene Arbeitskampfmaßnahme Rechtspositionen Dritter 
verletzt oder gefährdet werden, die der Koalitionsfreiheit verfassungsrechtlich gleichrangig sind. 
In Fällen in denen andere Verfassungsgüter mit der Ausübung der Koalitionsfreiheit in Wider-
streit geraten, muss nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts „ein verhältnismä-
ßiger Ausgleich der gegenläufigen, gleichermaßen verfassungsrechtlich geschützten Interessen 

 

29 Sächsisches LAG, Urteil vom 2. November 2007, Az.: 7 SaGa 19/07, Leitsatz 3, Rn. 179 (zitiert nach juris). 

30 ArbG Berlin, Urteil vom 29. April 2008, Az.: 58 Ga 6014/08, Rn. 41 (zitiert nach juris) mit Nachweisen aus der 
Rechtsprechung des BVerfG. 

31 Vgl. Hensche, Detlef: Streik in Sonderbereichen, in: Däubler, Wolfgang (Hrsg.), Arbeitskampfrecht-Handbuch für 
die Rechtspraxis, 4. Auflage 2018, § 18, Rn. 15 ff. 

32 ArbG Gießen, Urteil vom 6. März 2020, Az.: 9 Ga 1/20, Leitsatz 2, Rn. 57 (zitiert nach juris). 

33 LAG Hamm, Urteil vom 13. Juli 2015, Az.: 12 SaGa 21/15, Leitsatz, Rn. 43 (zitiert nach juris). 

34 Vgl. z.B. ArbG Berlin, Urteil vom 29. April 2008, Az.: 58 Ga 6014/08, Rn. 41 (zitiert nach juris). 
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mit dem Ziele ihrer Optimierung gefunden werden“35 (praktische Konkordanz36). Grundlage des 
Prinzips der praktischen Konkordanz ist die Annahme, dass die Verfassung eine Einheit bildet. 
Ihre Normen sind nicht getrennt voneinander zu betrachten, sondern stets im Gesamtzusammen-
hang aller Verfassungsnormen zu interpretieren.37  

 

4. Gesetzliche Beschränkung des Arbeitskampfrechts? 

Gesetzliche Streikverbote, die an bestimmte Arbeitsbereiche anknüpfen, oder Regelungen, die 
das Streikrecht für Betriebe der Daseinsvorsorge oder einzelne Wirtschaftsbereiche einschränken, 
gibt es in Deutschland - anders als in verschiedenen europäischen Nachbarstaaten38 - derzeit 
nicht. Allerdings gilt für Beamte, Richter und Soldaten ein durch das Bundesverfassungsgericht 
bestätigtes Streikverbot, welches auf die verfassungsrechtlichen Grundsätze des Berufsbeamten-
tums zurückzuführen ist.39 Faktisch gibt es somit Bereiche, die aufgrund der Beamtendichte 
kaum bestreikt werden können. Vor allem als Folge umfangreicher Privatisierungen im öffentli-
chen Sektor in den Jahren nach 1990 ist aber auch der Bereich der Daseinsvorsorge kein streik-
freier Raum.40 

Aufgrund möglicherweise erheblicher Auswirkungen eines Arbeitskampfs in Betrieben der Da-
seinsvorsorge auf eine Vielzahl unbeteiligter Dritter gibt es in Politik und Schrifttum immer wie-
der Überlegungen, für diesen Bereich zum Schutz der Allgemeinheit vor übermäßiger Belastung 
besondere gesetzliche Regeln zur Einschränkung von Arbeitskämpfen einzuführen. Vorgeschla-
gen werden zum einen gesetzgeberische Maßnahmen, die auf Deeskalation und Vermeidung 

 

35 BVerfG, Beschluss vom 7. März 1990, Az: 1 BvR 266/86, 1 BvR 913/87, Rn. 49 (zitiert nach juris). 

36 Vgl. ausführlich zu diesem verfassungsrechtlichen Ausgleichsprinzip Schladebach, Marcus: Praktische Konkor-
danz als verfassungsrechtliches Kollisionsprinzip - Eine Verteidigung, Der Staat 2014, S. 263; und mit Bezug-
nahme auf die historische Begriffsprägung Hoffmann-Riem, Wolfgang: Praktische Konkordanz im Verfassungs-
rechtsdenken von Konrad Hesse, AöR 2019, S. 467. 

37 Vgl. Kalenborn, Tristan: Die praktische Konkordanz in der Fallbearbeitung, JA 2016, S. 6 (7). 

38 Vgl. hierzu Deutscher Bundestag - Wissenschaftliche Dienste: Regelungen zu Streiks in kritischen Infrastruktu-
ren in ausgewählten europäischen Ländern - Vorankündigungsfristen und weitere Regelungen zum Schutz un-
beteiligter Dritter, Sachstand WD 6 - 3000 - 075/23 vom 19. Januar 2024,  
abrufbar im Internetauftritt des Deutschen Bundestages:  
https://www.bundestag.de/resource/blob/995948/6d326658f2892ccf7742bed692a6bd44/WD-6-075-23-pdf.pdf, 
sowie Briône, Patrick; Zaidi, Khadijah: Strikes and minimum service laws in Europe, Research Briefing, 
27. März 2023, House of Commons Library (engl.),  
abrufbar im Internetauftritt der Bibliothek des House of Commons:  
https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-9751/. 

39 Vgl. BVerfG, Urteil vom 12. Juni 2012, Az: 2 BvR 1738/12 u.a., Leitsatz 2b; das Streikverbot wurde zuletzt auch 
durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) bestätigt: EGMR, Urteil vom 14. Dezember 
2023 EGMR, Beschw.-Nr.: 59433/18 u.a. 

40 Stegmüller, Martin: Einschränkungen des Streikrechts in Betrieben der Daseinsfürsorge, NZA 2015, S. 723 (724); 
Kersten, Jens: Der Streik in der Daseinsvorsorge, in: Waldhoff/Thüsing (Hrsg.): Verfassungsfragen des Arbeits-
kampfes, Berlin 2014, S. 15 (19 ff.); Bayreuther, Frank: Tarif- und Arbeitskampfrecht in der Neuorientierung, 
NZA 2008, S. 12 (12 f.). 

https://www.bundestag.de/resource/blob/995948/6d326658f2892ccf7742bed692a6bd44/WD-6-075-23-pdf.pdf
https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-9751/
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eines drohenden Arbeitskampfes zielen wie z.B. die verbindliche Vorschaltung eines Schlich-
tungsversuchs41 oder die Einführung sogenannter „Abkühlungsfristen“42 nach dem Vorbild des 
sogenannten Taft-Hartley-Gesetzes (Labor Management Relations Act) in den USA, wonach die 
Regierung einen Streik für bis zu 60 Tage aussetzen kann. Genannt wird in diesem Zusammen-
hang aber auch die Anordnung von Streikmilderungsmaßnahmen wie über die bloße Unterrich-
tungspflicht über den Streikbeschluss hinausgehende ausreichend bemessene Ankündigungsfris-
ten43 oder eine gesetzliche Verpflichtung der Kampfparteien zur Aufrechterhaltung einer Notver-
sorgung.44  

Die umfangreiche arbeits- und verfassungsgerichtliche Rechtsprechung hat wie gesehen unmittel-
bar auf verfassungsrechtlicher Grundlage eine detaillierte richterrechtliche Systematik des Ar-
beitskampfrechts entwickelt, die sachgerechte Entscheidungen über die Rechtmäßigkeit von Ar-
beitskampfmaßnahmen auch im Bereich der Daseinsvorsorge ermöglicht. In der Literatur werden 
jedoch auch Zweifel an der Eignung der arbeitsgerichtlichen Maßstäbe für die Bewertung der 
Rechtmäßigkeit eines Arbeitskampfes im Bereich der Daseinsvorsorge geäußert, denn nicht im-
mer seien alle Drittschäden zu erfassen und ein angemessener Ausgleich zu erzielen.45 

Der Gesetzgeber ist nicht gehindert, selbst arbeitskampfrechtliche Regelungen für diesen Bereich 
zu treffen. Aus der staatlichen Gewährleistungsverantwortung und der vom Bundesverfassungs-
gericht entwickelten Wesentlichkeitstheorie, wonach der Gesetzgeber in bestimmten grundlegen-
den normativen Bereichen alle wesentlichen Entscheidungen selbst treffen muss,46 wird im 
Schrifttum zum Teil sogar eine entsprechende gesetzgeberische Verpflichtung abgeleitet.47  

 

41 Vgl. Bayreuther, Frank: „Generalstreik“ im öffentlichen Verkehrssektor, NZA 2023, S. 411 (413) mit weiteren 
nachweisen aus dem Schrifttum. 

42 Vgl. dazu Humphrey, Hubert H.: Die Bedeutung des Taft-Hartley-Gesetzes, ohne Datum, abrufbar im Internetauf-
tritt der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES):  
http://library.fes.de/gmh/main/pdf-files/gmh/1951/1951-09-a-510.pdf;  
eine ähnliche Regelung scheint es auch in Finnland zu geben, wo in bestimmten Bereichen der Beginn eines 
Streiks um 14 Tage ausgesetzt werden kann, um ausreichend Zeit für eine Schlichtung zu ermöglichen; vgl. 
Deutscher Bundestag - Wissenschaftliche Dienste: Regelungen zu Streiks in kritischen Infrastrukturen in ausge-
wählten europäischen Ländern - Vorankündigungsfristen und weitere Regelungen zum Schutz unbeteiligter 
Dritter, Sachstand WD 6 - 3000 - 075/23 vom 19. Januar 2024, S. 10, abrufbar im Internetauftritt des Deutschen 
Bundestages:  
https://www.bundestag.de/resource/blob/995948/6d326658f2892ccf7742bed692a6bd44/WD-6-075-23-pdf.pdf.  

43 Vgl. Schliemann, Harald: Streik in der Daseinsvorsorge, RdA 2012, S. 14 (20). 

44 Vgl. Bayreuther, Frank: „Generalstreik“ im öffentlichen Verkehrssektor, NZA 2023, S. 411 (413). 

45 Vgl. z.B. Green, Jan-Niklas: Arbeitskämpfe zu Lasten der Allgemeinheit, Baden-Baden 2017, S. 77 ff., S. 388 ff. 
mit weiteren Nachweisen. 

46 Vgl. Kotzur in: von Münch/Kunig, Grundgesetz-Kommentar, 7. Auflage 2021, Art. 20 Rn. 156 mit Nachweisen 
aus der Rechtsprechung des BVerfG. 

47 Vgl. Green, Jan-Niklas: Arbeitskämpfe zu Lasten der Allgemeinheit, Baden-Baden 2017, S. 246 ff. 

http://library.fes.de/gmh/main/pdf-files/gmh/1951/1951-09-a-510.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/995948/6d326658f2892ccf7742bed692a6bd44/WD-6-075-23-pdf.pdf


 

 
 

 

 

Wissenschaftliche Dienste Ausarbeitung 
WD 6 - 3000 - 005/24 

Seite 11 

In der Vergangenheit hat es aus der Rechtswissenschaft verschiedene Gesetzesvorschläge zur Re-
gelung von Streiks in Betrieben der Daseinsvorsorge gegeben,48 die vom Gesetzgeber jedoch bis-
her nicht aufgegriffen wurden. Bei der Ausgestaltung der Tarifautonomie ist der Gesetzgeber aber 
„nicht frei, sondern an die verfassungsrechtlichen Vorgaben gebunden. Allerdings kann er im 
Rahmen seiner Einschätzungsprärogative mehr als die Rechtsprechung Bedürfnisse der Praktika-
bilität und Rechtssicherheit berücksichtigen.“49  

4.1. Ausgestaltung oder Eingriff 

Für die Beurteilung, inwieweit das Arbeitskampfrecht durch gesetzliche Regelungen beschränkt 
werden kann, muss zunächst die maßgebliche Unterscheidung getroffen werden, ob eine derar-
tige gesetzgeberische Maßnahme das Grundrecht aus Art. 9 Abs. 3 GG lediglich ausgestaltet oder 
ob sie in dessen Schutzbereich eingreift.  

Eine Ausgestaltung der Koalitionsfreiheit liegt dann vor, wenn der Staat lediglich die Rahmenbe-
dingungen für die Ausübung des Grundrechts schafft oder modifiziert, zum Beispiel in Fällen, in 
denen die Tarifpartner nicht in der Lage sind, selbst eine sinnvolle Ordnung zu schaffen, oder 
wenn die Kampfparität gestört ist.50 Die Pflicht zur Strukturschaffung hat das Bundesverfassungs-
gericht gerade im Zusammenhang mit der Koalitionsfreiheit betont und hinzugefügt, dies gelte 
insbesondere dort, wo es um die Regelung kollidierender Grundrechtspositionen, insbesondere 
im Bereich des Arbeitskampfrechts, gehe.51 Ein Eingriff in die Koalitionsfreiheit liegt hingegen 
dann vor, wenn einzelne Gewährleistungen des Art. 9 Abs. 3 GG durch staatliche oder private 
Maßnahmen verkürzt oder ausgeschlossen werden.  

Die Abgrenzung ist mitunter schwierig, jedoch werden Interventionen des Staates in die Koaliti-
onsbetätigung sowie in die Arbeitskampfbeziehungen der Koalitionen allgemein als Grundrechts-
eingriff angesehen.52 Infolge der verfassungsrechtlichen Gewährleistung koalitionspluraler Struk-
turen dürfte daher grundsätzlich jede Intervention in Arbeitskämpfe, auch von Berufsgruppen-, 
Spezialisten- oder Spartengewerkschaften - ungeachtet von Vorwürfen einer unzulässigen Aus-
weitung des Arbeitskampfrechts - als Grundrechtseingriff zu qualifizieren sein.53  

 

 

48 Siehe die Regelungsentwürfe von Birk, Rolf; Konzen, Horst; Löwisch, Manfred; Raiser, Thomas; Seiter, Hugo: 
Gesetz zur Regelung kollektiver Arbeitskonflikte - Entwurf und Begründung, Tübingen 1988; von Franzen, Mar-
tin; Thüsing, Gregor; Waldhoff, Christian: Arbeitskampf in der Daseinsfürsorge, Tübingen 2012 und von Steg-
müller, Martin: Einschränkungen des Streikrechts in Betrieben der Daseinsfürsorge, NZA 2015, S. 723 (724 f.). 

49 Linsenmaier in: Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, 24. Auflage 2024, Art. 9 GG, Rn. 85; vgl. auch BVerfG, 
Urteil vom 11. Juli 2017, Az.: 1 BvR 1571/15, Leitsatz 4.  

50 BVerfG, Beschluss vom 19. Juni 2020, Az.: 1 BvR 842/17 - NZA 2020, S. 1186; BVerfG, Beschluss vom 2. März 
1993, Az.: 1 BvR 1213/85 - NJW 1993, S. 1379 f. 

51 Cornils in: Beck-Online-Kommentar zum Grundgesetz, 57. Edition 2023, Art. 9 Rn. 74. 

52 Höfling in: Sachs, Kommentar zum Grundgesetz, 9. Auflage 2021, GG Art. 9 Rn. 129. 

53 Höfling in: Sachs, Kommentar zum Grundgesetz, 9. Auflage 2021, GG Art. 9 Rn. 129. 
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4.2. Anknüpfungspunkt einer gesetzlichen Regelung 

4.2.1. Begriff der Daseinsvorsorge 

Als Anknüpfungspunkt für eine gesetzliche Regelung des Arbeitskampfrechts kommt der Begriff 
der Daseinsvorsorge in Betracht, der in Rechtsprechung und Schrifttum regelmäßig verwendet 
wird. Der von dem Verfassungsrechtler Ernst Forsthoff in den 1930er-Jahren entwickelte Begriff 
der Daseinsvorsorge54 ist aber gesetzlich nicht definiert und wird in der Rechtswissenschaft un-
einheitlich verwendet. Eine präzise Abgrenzung des Begriffs der Daseinsvorsorge erscheint 
schwierig. Verschiedentlich wurde in Politik und Schrifttum der Versuch unternommen, den Be-
griff der Daseinsvorsorge für gesetzgeberische Zwecke zu konkretisieren.  

Von dem Begriff erfasst sind danach jedenfalls „diejenigen Güter und Dienstleistungen, auf die 
Menschen existenziell angewiesen sind.“55 Dabei handelt es sich teilweise um den verfassungs-
rechtlichen Gewährleistungsbereich des Sozialstaatsprinzips gemäß Art. 20 Abs. 1, 28 Abs. 1 GG 
und die staatlichen Infrastrukturgewährleistungen gemäß Art. 87d Abs. 1 Satz 2 GG (Flugsiche-
rung), 87e Abs. 3 GG (Eisenbahnen) und 87 f Abs. 1 GG (Post und Telekommunikation).56 Nach 
einem „Praxisleitfaden zur Regionalstrategie Daseinsvorsorge“ aus dem Jahr 2016 versteht das 
damalige Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur darunter „technische Dienst-
leistungen, wie die Versorgung mit Energie, Wasser, Telekommunikation, öffentlichem Nah- und 
Fernverkehr, Post, Abfall- und Abwasserentsorgung, ebenso wie die Grundversorgung mit sozia-
len Dienstleistungen, wie Kulturangebote, Gesundheitsdienste, Kinderbetreuung, Schulausbil-
dung und Altenpflege oder Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Brandschutz“57. Fran-
zen/Thüsing/Waldhoff nennen im Rahmen eines Vorschlags zur gesetzlichen Regelung von 
Streik und Aussperrung in Unternehmen der Daseinsvorsorge außerdem das Bestattungswesen. 
Auch Grundformen von Bankdienstleistungen könnten nach der Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts zur Daseinsvorsorge zählen,58 so etwa die Versorgung mit Bargeld und der Zah-
lungsverkehr59.  

 

54 Vgl. zur Begriffsgeschichte z.B. Franzen, Martin; Thüsing, Gregor; Waldhoff, Christian: Arbeitskampf in der Da-
seinsvorsorge, Tübingen 2012, S. 23.  

55 Treber in: Schaub, Arbeitsrecht-Handbuch, 20. Auflage 2023, § 192, Rn. 41. 

56 Scholz in: Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz-Kommentar, Werkstand: 102. Ergänzungslieferung August 2023, 
Art. 9 GG Rn. 350. 

57 Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Regionalstrategie Daseinsvorsorge, Leitfaden für die 
Praxis, April 2016, S. 8, abrufbar im Internetauftritt des Bundesinstituts für Bau, Stadt- und Raumforschung 
(BBSR): https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/ministerien/bmvi/verschiedene-the-
men/2016/regionalstrategie-daseinsvorsorge-leitfaden-dl.pdf?__blob=publicationFile&v=4. 

58 Franzen, Martin; Thüsing, Gregor; Waldhoff, Christian: Arbeitskampf in der Daseinsvorsorge, Tübingen 2012, 
S. 22.  

59 Green, Jan-Niklas, Arbeitskämpfe zu Lasten der Allgemeinheit, Baden-Baden 2017, S. 52. 

https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/ministerien/bmvi/verschiedene-themen/2016/regionalstrategie-daseinsvorsorge-leitfaden-dl.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/ministerien/bmvi/verschiedene-themen/2016/regionalstrategie-daseinsvorsorge-leitfaden-dl.pdf?__blob=publicationFile&v=4
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Der dargestellten typologische Herleitung des Begriffs fehlt aber eine graduelle Abstufung der vi-
talen Dringlichkeit der Leistungen für die Bevölkerung.60 Gemeinsames Kennzeichen des Be-
reichs ist nur eine „besonders ausgeprägte Drittbetroffenheit“61 bei Arbeitskämpfen. Vorgeschla-
gen wird daher eine arbeitskampfrechtliche Betrachtung, wonach dem Bereich der Daseinsvor-
sorge diejenigen Branchen zugeordnet werden, „in denen ein Arbeitskampf zur Unterversorgung 
mit notwendigen, unersetzbaren Leistungen führen würde.“62 

Ob man die Daseinsvorsorge kataloghaft abschließend umschreiben kann, ist daher strittig. Letzt-
lich gilt der Begriff als „schillernd“63 und „konturenlos“64; seine Tauglichkeit für eine justiziable 
Abgrenzung wird deshalb im Schrifttum vielfach in Zweifel gezogen.65 

In der Vergangenheit wurden gleichwohl immer wieder gesetzliche Schranken für das Arbeits-
kampfrecht in Betrieben der Daseinsvorsorge erwogen. Dabei werden unter diesem Oberbegriff 
unterschiedlichste Leistungen und Einrichtungen zusammengefasst. Das Ergebnis ist nach im 
Schrifttum vertretener Auffassung „ein weit gefasster, einen erheblichen Teil der wirtschaftli-
chen Wertschöpfung repräsentierender Bereich öffentlicher, mittlerweile privatwirtschaftlicher 
Betriebe und Einrichtungen.“66 Verborgen bleibe dabei, welche schützenswerten Verfassungsgü-
ter auf dem Spiel stünden, um eine so weiträumige Streikreglementierung zu rechtfertigen.67 

4.2.2. Begriff der kritischen Infrastrukturen 

Zuweilen wird in diesem Zusammenhang auch der Begriff der sogenannten kritischen Infrastruk-
turen bemüht, der im Gesetz über das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI-
Gesetz - BSIG) definiert ist. Kritische Infrastrukturen sind nach § 2 Abs. 10 Satz 1 BSIG 

 

60 Green, Jan-Niklas, Arbeitskämpfe zu Lasten der Allgemeinheit, Baden-Baden 2017, S. 47. 

61 Greiner, Stefan: Alternativen zum Streik in der Daseinsvorsorge?, ZfA 2016, S. 451 (457). 

62 Green, Jan-Niklas, Arbeitskämpfe zu Lasten der Allgemeinheit, Baden-Baden 2017, S. 388, vgl. dazu auch Mün-
der, Matthias in: Frieling, Tino; Jakobs, Matthias; Krois, Christopher: Arbeitskampfrecht - Handbuch für Wissen-
schaft und Praxis, München 2021, § 4, Rn. 215. 

63 Münder, Matthias in: Frieling, Tino; Jakobs, Matthias; Krois, Christopher: Arbeitskampfrecht - Handbuch für 
Wissenschaft und Praxis, München 2021, § 4, Rn. 217. 

64 Hensche, Detlef: Streik in Sonderbereichen, in: Däubler, Wolfgang (Hrsg.), Arbeitskampfrecht-Handbuch für die 
Rechtspraxis, 4. Auflage 2018, § 18 Rn. 9. 

65 Vgl. z.B. Ricken in: Münchener Handbuch zum Arbeitsrecht, 5. Auflage 2022, § 272 Rn. 82; Linsenmaier in:  
Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, 24. Auflage 2024, Art. 9 GG Rn. 134; ausführlich dazu Green, Jan-Niklas, 
Arbeitskämpfe zu Lasten der Allgemeinheit, Baden-Baden 2017, S. 43 ff., Hensche, Detlef: Streik in Sonderbe-
reichen, in: Däubler, Wolfgang (Hrsg.), Arbeitskampfrecht-Handbuch, 4. Auflage 2018, § 18 Rn. 9; Münder, 
Matthias in: Frieling, Tino; Jakobs, Matthias; Krois, Christopher: Arbeitskampfrecht - Handbuch für Wissen-
schaft und Praxis, München 2021, § 4, Rn. 217. 

66 Hensche, Detlef, Streik in Sonderbereichen, in: Däubler, Wolfgang (Hrsg.), Arbeitskampfrecht-Handbuch für die 
Rechtspraxis, 4. Auflage 2017, § 18 Rn. 55 mit weiteren Nachweisen. 

67 Vgl. Hensche, Detlef, Streik in Sonderbereichen, in: Däubler, Wolfgang (Hrsg.), Arbeitskampfrecht-Handbuch 
für die Rechtspraxis, 4. Auflage 2017, § 18 Rn. 56. 
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„Einrichtungen, Anlagen oder Teile davon, die den Sektoren Energie, Informationstechnik und 
Telekommunikation, Transport und Verkehr, Gesundheit, Wasser, Ernährung, Finanz- und Versi-
cherungswesen sowie Siedlungsabfallentsorgung angehören und von hoher Bedeutung für das 
Funktionieren des Gemeinwesens sind, weil durch ihren Ausfall oder ihre Beeinträchtigung er-
hebliche Versorgungsengpässe oder Gefährdungen für die öffentliche Sicherheit eintreten wür-
den.“ Der Begriff weist danach zumindest Überschneidungen mit dem beschriebenen Begriff der 
Daseinsvorsorge auf; die Definition gilt jedoch ausschließlich für den Zuständigkeitsbereich des 
Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik und beruht auf dessen konkreter Aufga-
benstellung (§ 3 Abs. 1 BSIG). Ob er sich als Abgrenzungsmerkmal für arbeitskampfrechtsbe-
schränkende gesetzgeberische Maßnahmen eignet, erscheint daher fraglich, zumal er ähnlich wie 
der Begriff der Daseinsvorsorge sehr heterogene Bereiche zusammenfasst. 

 

4.3. Verhältnismäßigkeit und praktische Konkordanz 

Ein gesetzgeberischer Eingriff in ein Grundrecht ist gerechtfertigt, wenn er verhältnismäßig ist. 
Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit erfordert, dass der Grundrechtseingriff einem legitimen 
Zweck dient und als Mittel zur Erreichung dieses Zwecks geeignet, erforderlich und angemessen 
ist.68 Angemessen ist das Mittel, wenn die den Einzelnen treffende Belastung nicht außer Verhält-
nis zu dem verfolgten Zweck steht. Erforderlich ist hierbei stets eine Gesamtabwägung. Dabei 
müssen die verfolgten Zwecke umso gewichtiger sein, je stärker in das fragliche Rechtsgut einge-
griffen wird.69  

Gesetzliche Regelungen, die in den Schutzbereich des Art. 9 Abs. 3 GG fallen, um die verfas-
sungsmäßigen Rechte unbeteiligter Dritter vor Gefährdung und Beeinträchtigung durch einen Ar-
beitskampf zu schützen, verfolgen einen legitimen Zweck. Auch erscheinen Beschränkungen des 
Arbeitskampfrechts in Bereichen der Daseinsvorsorge als geeignete Maßnahmen, um diesen 
Schutz sicherzustellen. Da andere, weniger einschränkende Maßnahmen nicht ersichtlich sind, 
kann auch von der Erforderlichkeit derartiger gesetzgeberischer Maßnahmen ausgegangen wer-
den.  

Gerechtfertigt ist eine solche Beschränkung als ein Eingriff in die Koalitionsfreiheit der Arbeits-
kampfparteien aber nur, wenn der Eingriff angemessen, das heißt verhältnismäßig im engeren 
Sinn ist. Hierzu muss der Gesetzgeber die gegensätzlichen Grundrechtspositionen nicht nur der 
beiden Arbeitskampfparteien sondern auch unbeteiligter Dritter gegeneinander abwägen und 
nach dem Grundsatz der praktischen Konkordanz (siehe oben 3.2.1.) so zum Ausgleich bringen, 
dass sie jeweils größtmögliche Wirksamkeit entfalten.  

 

68 Vgl. Jarass in: Jarass/Pieroth: Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 17. Auflage 2022, Art. 20 
Rn. 112 ff. mit Nachweisen aus der Rechtsprechung des BVerfG. 

69 Jarass in: Jarass/Pieroth: Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 17. Auflage 2022, Art. 20 Rn. 121a ff. 
mit Nachweisen aus der Rechtsprechung des BVerfG. 
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Beim Ausgleich kollidierender Verfassungsgüter kommt dem Gesetzgeber ein erheblicher Gestal-
tungsspielraum zu.70 Grundsätzlich lässt sich aber feststellen, dass an die Bedeutung und das Ge-
wicht des hinter den beschränkenden Regelungen stehenden Schutzgutes hier umso höhere An-
forderungen zu stellen sind, je stärker der Eingriff in Art. 9 Abs. 3 GG ist. Letztlich unterliegt es 
daher immer einer Einzelfallprüfung im jeweils betroffenen Bereich, inwieweit ein bestimmter 
Eingriff in das Arbeitskampfrecht verfassungsrechtlich gerechtfertigt werden kann. 

Vor allem gesetzgeberische Maßnahmen, die auf eine Vermeidung von Arbeitskämpfen durch 
vorgeschaltete obligatorische Schlichtungsverfahren zielen, dürften vor dem dargestellten Hinter-
grund nur bei Gefährdung besonders schwerwiegender Grundrechte Dritter zu rechtfertigen sein. 
Die Tarifparteien können sich im zwar Rahmen der Tarifautonomie vertraglich etwa durch eine 
Schlichtungsordnung auch einer Zwangsschlichtung unterwerfen.71 „Die staatliche Neutralitäts-
pflicht verbietet [aber] insbesondere die Zwangsschlichtung bei Auseinandersetzungen nament-
lich tarifpolitischer Art. Art. 9 Abs. 3 GG toleriert eine staatliche Zwangsschlichtung nur in dem 
extremen Ausnahmefall, dass tarifpolitische Streitigkeiten in grob missbräuchlicher Weise evi-
dent gesamtwirtschaftliche Belange bedrohen.“72 Regelungen zur verpflichtenden Vorschaltung 
eines Schlichtungsverfahrens vor einem Arbeitskampf wären nach im Schrifttum vertretener Auf-
fassung selbst für den Fall, dass ein daraus hervorgehender Vermittlungsvorschlag unverbindlich 
bliebe, nur bei Gefährdung wichtiger Gemeinschaftsgüter zulässig.73  

Die Einführung einer arbeitskampfrechtlichen „Abkühlungsfrist“ (Pflicht der Tarifgegner, bis 
zum Beginn eines Arbeitskampfes eine bestimmte Frist verstreichen zu lassen) wird dagegen im 
Rahmen einer staatlichen Arbeitskampfgesetzgebung grundsätzlich für möglich erachtet. „Aus-
maß und Eingreifen einer solchen „Abkühlungsfrist“ dürf[t]en die koalitionsrechtliche Kampf-
freiheit allerdings nicht unverhältnismäßig einschränken.“74 

Auch die Regelung von Ankündigungsfristen und die Verpflichtung zur Aufrechterhaltung von 
Notdiensten dürfte verfassungsrechtlich zu rechtfertigen sein, soweit die Verhältnismäßigkeit ge-
wahrt ist.  

 

5. Fazit und Ausblick 

Die Koalitionsfreiheit ist nur durch kollidierendes Verfassungsrecht einschränkbar. Hierzu zäh-
len auch verfassungsrechtliche geschützte Rechte unbeteiligter Dritter bei Arbeitskämpfen in der 
Daseinsvorsorge. Die Rechtsprechung stellt im Bereich der Daseinsvorsorge an die 

 

70 Vgl. z.B. BVerfG, Urteil vom 11. Juli 2017, Az.: 1 BvR 1571/15. 

71 Linsenmaier, in: Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, 24. Auflage 2024, Art. 9 Rn. 284. 

72 Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz-Kommentar, Werkstand 102. Ergänzungslieferung 2023, Art 9 Rn. 285 mit 
weiteren Nachweisen aus dem Schrifttum. 

73 Reinfelder, in: Däubler, Wolfgang (Hrs.) Arbeitskampfrecht-Handbuch für die Rechtspraxis, 3. Auflage 2011, 
§ 15, Rn. 29. 

74 Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz-Kommentar, Werkstand 102. Ergänzungslieferung 2023, Art 9 Rn. 285. 
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Verhältnismäßigkeit von Arbeitskampfmaßnahmen strenge Voraussetzungen. Eine gesetzliche Re-
gelung zur Beschränkung von Arbeitskämpfen in diesem Bereich ist grundsätzlich möglich, erfor-
dert aber stets eine wechselseitige Abwägung der betroffenen Grundrechte im Sinne der prakti-
schen Konkordanz. Fraglich ist, ob der Begriff der Daseinsvorsorge sich für eine justiziable Ab-
grenzung des Geltungsbereichs einer solchen Regelung eignet. 

Der Gesetzgeber hat bisher von Bestimmungen zur Beschränkung des Arbeitskampfrechts in der 
Daseinsvorsorge abgesehen. In der Gesetzesbegründung zum 2014 erlassenen Tarifeinheitsgesetz 
wird zur Begründung ausdrücklich vor allem auf die beschriebenen Schwierigkeiten einer verfas-
sungsrechtlichen Definition dieses Begriffs Bezug genommen:  

„Insbesondere sind auf den Bereich der Daseinsvorsorge beschränkte Regelungen erörtert wor-
den. Sie können von vornherein nicht verhindern, dass die Ordnungs- und Befriedungsfunktion 
der Tarifautonomie außerhalb des Bereichs der Daseinsvorsorge beeinträchtigt werden kann. Zu-
dem bestehen erhebliche Schwierigkeiten den Bereich der Daseinsvorsorge rechtssicher abzu-
grenzen. Eine trennscharfe Abgrenzung ist jedoch notwendig, weil wegen der staatlichen Neutra-
litätspflicht die unterschiedliche Behandlung von innerhalb der Daseinsvorsorge und außerhalb 
der Daseinsvorsorge sich betätigenden Gewerkschaften besonderer Rechtfertigung bedürfte. 
Schon daran scheitert auch der von einer Professoreninitiative im Auftrag der Carl Friedrich von 
Weizsäcker-Stiftung vorgeschlagene Regelungsansatz, der in der Daseinsvorsorge das Streikrecht 
der Gewerkschaften gesetzlich einschränken will.“75 

Auch die aktuelle Bundesregierung geht in einer Antwort auf eine schriftliche Frage eines Mit-
glieds des Bundestages davon aus, dass „die entlang des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes entwi-
ckelte arbeitsgerichtliche Rechtsprechung zur Zulässigkeit von Arbeitskampfmaßnahmen […] 
sich in der Praxis grundsätzlich bewährt [habe], […]. In dieses austarierte Gesamtgebilde des 
richterrechtlichen Arbeitskampfrechts sollte nicht durch Sonderregelungen für bestimmte Berei-
che eingegriffen werden.“76 

Da nach geltendem Recht über Notdienstvereinbarungen hinaus Begrenzungen des Streikrechts 
in der Daseinsvorsorge nicht erkennbar und künftige gesetzgeberische Restriktionen nicht zu er-
warten seien, werden im Schrifttum auch sozialpartnerschaftliche Alternativen zum Arbeits-
kampf vorgeschlagen, etwa die langfristige tarifvertragliche Vereinbarung der Entgeltfindung 
nach einem Indexmodell.77 Ob ein solche Lösung realistisch wäre, erscheint trotz dargestellter 
Vorteile für die Sozialpartner und die Allgemeinheit fraglich. Arbeitskämpfe über andere als 

 

75 Gesetzentwurf der Bundesregierung - Entwurf eines Gesetzes zur Tarifeinheit (Tarifeinheitsgesetz), Bundestags-
drucksache 18/4062, S. 10. 

76 Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Anette Kramme vom 25. März 2024 auf die schriftliche Frage 
des Abgeordneten Tobias Matthias Peterka (AfD), Bundestagsdrucksache 20/10863 vom 28. März 2024, S. 50. 

77 Greiner, Stefan: Alternativen zum Streik in der Daseinsvorsorge? - Plädoyer für eine partnerschaftliche Lösung, 
ZfA 2016, S. 451 (463 ff.). 
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entgeltrechtliche tarifliche Regelungsfragen könnten dadurch aber jedenfalls nicht verhindert 
werden.78  

*** 

 

78 Greiner, Stefan: Alternativen zum Streik in der Daseinsvorsorge? - Plädoyer für eine partnerschaftliche Lösung, 
ZfA 2016, S. 451 (465). 
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